
 

 

 

 
 
Az.: 50 80 01  Münster, 09.08.2011 
 
 

 
Rundschreiben Nr. 21 / 2011 

 
 
Investitionsprogramm Ausbau U3  
Rechtsverbindliche Bestätigung für die Verwendung der fachbezogenen Pauschale 2010 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mit Bescheid vom 22.12.2010 wurden Ihnen zum Mitteleinsatz für den U3-Investitionsausbau auf 
der Grundlage des Nachtragshaushaltsgesetzes 2010 vom 16.12.2010 des Landes Nordrhein-
Westfalen für die Zeit vom 22.12.2010 bis zum 15.09.2011 Landesmittel im Rahmen einer fachbe-
zogenen Pauschale zur Verfügung gestellt. 
 
Gemäß Ziffer 1 (Nachweis der Verwendung) dieses Bescheides ist mir der Einsatz der Pauschal-
mittel durch rechtsverbindliche Bestätigung nachzuweisen. Dazu übersende ich Ihnen das beige-
fügte Formblatt mit der Bitte um Zusendung bis zum 30.09.2011. Nicht verwendete Mittel der fach-
bezogenen Pauschale sind bis zu diesem Zeitpunkt auf das Konto der Landeskasse Düsseldorf 
(siehe Formblatt) zu erstatten. 
 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
Der Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
Im Auftrag 
gez. 
 
Barbara Thüner 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe · 48133 Münster 
 

 
 
Stadt-/ Kreisverwaltung 
- Jugendamt - 
 
nachrichtlich: 
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
Kommunale Spitzenverbände 
 
im Bereich des Landschaftsverbandes 
Westfalen - Lippe 

 

 

 

Montag-Donnerstag 08:30-12:30 Uhr, 14:00-15:30 Uhr 
Freitag 08:30-12:30 Uhr 
 

Servicezeiten: 
 

 
 
Ansprechpartner: 
Claus Eickmann 
 
Tel.: 0251 591-3306 
Fax: 0251 591-5954 
E-Mail: claus.eickmann@lwl.org 
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Warendorfer Straße 25, 48133 Münster 
Telefon: 0251 591-01 
Öffentliche Verkehrsmittel: ab Hbf Bussteig A, 
Linien 2 und 10 bis Zumsandestraße 
Parken: LWL-Parkplätze Warendorfer Str. 25 
 

Konto der LWL-Finanzabteilung 
WestLB AG Münster 
BLZ 400 500 00, Konto-Nr. 60 129 
IBAN: DE35 4005 0000 0000 0601 29 
BIC: WELADE3M 
 


